
 
 
Information über die Verarbeitung personenbezogener Daten – Art. 13 der EU-Verordnung Nr. 679/2016 in 
Zusammenhang mit dem ZUGANGSANTRAG 
 
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 
Die Autonome Region Trentino-Südtirol, in der Folge „Region“ genannt, mit Sitz in Trient, Via Gazzoletti 2, in ihrer 
Eigenschaft als Inhaberin der Verarbeitung personenbezogener Daten ist im Sinne des Art. 13 des Verordnung (EU) Nr. 
2016/679 – „Verordnung des Europäischen Parlaments zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung)“, in der Folge „Verordnung“ genannt, dazu verpflichtet, die Personen, die um Zugang ansuchen, über die 
Verwendung der bereitgestellten personenbezogenen Daten zu informieren.  
 
Datenschutzbeauftragter 
Der Datenschutzbeauftragte der Region ist der Gemeindenverband der Provinz Trient  
Telefon: 04611920717 
E-Mail: servizioRPD@comunitrentini.it 
Zertifizierte E-Mail: consorzio@pec.comunitrentini.it 
 
Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 
Die Verarbeitung der Daten, die Gegenstand des Zugangsantrag sind, wird vom Verantwortlichen für die Erfüllung einer 
Aufgabe im öffentlichen Interesse unter Beachtung des Grundsatzes der Bekanntmachung und der Transparenz, dem die 
Tätigkeit der öffentlichen Behörden unterliegt, wahrgenommen. Die personenbezogenen Daten werden zwecks 
Gewährleistung der Ausübung des Zugangsrechts verarbeitet. 
 
Verarbeitungsmodalitäten 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt mittels EDV und/oder händisch unter Anwendung von Verfahren, 
die die Sicherheit und die Vertraulichkeit der Daten gewährleisten.  
 
Externe Auftragsverarbeiter 
Die Region kann mit der Ausübung von Tätigkeiten und der entsprechenden Verarbeitung personenbezogener Daten, für 
die sie verantwortlich ist, Dritte beauftragen. Diese müssen gemäß den Gesetzesbestimmungen Erfahrungs-, Kompetenz- 
und Zuverlässigkeitsstandards unter Beachtung der geltenden Bestimmungen in Sachen Datenverarbeitung – 
Datensicherheit inbegriffen – gewährleisten. 
Bei der Beauftragung Dritter als Auftragsverarbeiter legt die Region Anleitungen, Aufgaben und Pflichten für dieselben fest. 
Sie unterzieht diese Rechtssubjekte periodischen Kontrollen, um das Niveau der Garantien zu überprüfen. 
 
Zur Datenverarbeitung befugte Personen 
Die personenbezogenen Daten werden von internem Personal verarbeitet, das vorab als mit der Verarbeitung beauftragtes 
Personal ermächtigt und bestellt wurde und dem geeignete Anweisungen im Hinblick auf die anzuwendenden Maßnahmen, 
Vorkehrungen und Verfahrensweisen zum konkreten Schutz der personenbezogenen Daten erteilt wurden.  
 
Empfänger der personenbezogenen Daten 
Die personenbezogenen Daten werden nicht anderen öffentlichen oder privaten Rechtssubjekten oder Medien mitgeteilt. 
 
Weitergabe personenbezogener Daten an Nicht-EU-Länder  
Die personenbezogenen Daten werden nicht an Länder außerhalb der Europäischen Union übermittelt. 
 
Dauer der Speicherung 
Die Speicherung der personenbezogenen Daten erfolgt für die zur Erfüllung der Aufgabe oder Funktion im öffentlichen 
Interesse strikt notwendige Zeit und aufgrund der geltenden Bestimmungen in Sachen Aufbewahrung der Dokumente und 
Archive der öffentlichen Verwaltung. Sie kann unter Beachtung besagter Bestimmungen auch auf unbefristete Zeit erfolgen. 
 
Rechte des von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffenen Person:  

• Auskunft über das eventuelle Vorhandensein der sie betreffenden personenbezogenen Daten 

• Mitteilung der personenbezogenen Daten in verständlicher Form; 

• Informationen über Zwecke und Modalitäten der Datenverarbeitung; 

• Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Anonymisierung oder Sperrung von unrechtmäßig 
verarbeiteten Daten; 

• die Datenübertragbarkeit verlangen; 

• Aktualisierung, Berichtigung oder Vervollständigung der sie betreffenden personenbezogenen Daten; 

• Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus berechtigten Gründen; 

• Einreichung einer Beschwerde bei der Datenschutzbehörde. 
 
Bereitstellung der Daten 
Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist obligatorisch und für die oben genannten Zwecke notwendig. Bei 
unterlassener Bereitstellung der Daten kann dem Zugangsantrag nicht stattgegeben werden. 


